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RS OGH 1955/11/16 3Ob363/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1955

Norm

AußStrG §14 Abs2 B6

AllgGAG §35

AllgGAG §62

AllgGAG §65

Rechtssatz

Unanfechtbarkeit eines Beschlusses des OLG, womit die Akten an das Bezirksgericht mit dem Beifügen zurückgesandt

werden, daß eine Inkraftsetzung des Beschlußentwurfes ohne Vorlage des Widmungsänderungsnachweises nicht in

Frage komme.
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